
■ Was ist zu tun, 
wenn sich Weih-
nachtsgeschenke als 
Fehlkäufe erweisen?  

Dies kann daran liegen, 
dass sie den Geschmack des 
Beschenkten nicht treffen 
oder die Gaben einfach nicht 
passen. Manchmal weisen die 
Geschenke auch Mängel auf. 
Was ist zu tun?

Umtausch
Ein Recht auf  Umtausch, 

ohne dass ein Mangel vor-
liegt, besteht nicht. Viele Ge-
schäfte bieten jedoch ein Um-
tauschrecht an. Um diesbezüg-
lich sicher zu gehen, sollten 
Sie sich dieses Umtauschrecht 
jedoch zum Beispiel auf  dem 
Kassabon bestätigen lassen. 
Viele Geschäfte kommen auch 
ohne vorherige Vereinbarung 
den Umtauschwünschen nach. 
Es handelt sich jedoch um ein 
reines Entgegenkommen. 

Garantie
Auch ein Garantieanspruch 

besteht nicht von Gesetzes we-
gen. Eine Garantie des Verkäu-
fers muss zugesichert oder ver-
einbart werden. In diesem Fall 
hat der Händler mangelhafte 
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Wir sprechen für Ihr Recht.

Nächster Erscheinungstermin der Son-
derseite „ VN Recht“  ist am 27. Jänner 2007. 
Anzeigen beratung: Georg Flatz, Tel. 05572 
501-114, E-Mail: georg.flatz@medienhaus.at. 

Deckungsrücklass: Betrag, der vom Besteller/Käu-
fer vom Rechnungsbetrag nach Vereinbarung vorerst 
einbehalten werden kann und der Sicherung von 
Abrechnungsungenauigkeiten dient.

Dienstbarkeit (auch: Servitut): Beschränktes 
dingliches Nutzungsrecht an einer fremden Sache, 
wodurch deren Eigentümer zum Vorteil des Be-
rechtigten verpflichtet ist, etwas zu dulden oder zu 
unterlassen. Am wohl verbreitetsten sind hierzulande 
Wegdienstbarkeiten (Geh- und Fahrrechte).

Dissens: Gegensatz zum Konsens, also mangelnde 
Willensübereinstimmung. Dissens gibt es demnach 
nur beim zweiseitigen Rechtsgeschäft; er hindert das 
Zustandekommen eines Vertrages.

Probleme lösen, 
bevor sie eskalieren
„ Als Unternehmer ist mir dar-
an gelegen, gerichtliche Ausei-
nandersetzungen möglichst zu 
vermeiden, weil sie viel Zeit- 
und Geldaufwand verursachen. 
Frühzeitig beauftragte Rechts-
beistände können dazu beitra-
gen, Probleme zu lösen, bevor 
sie eskalieren“ , so Daniel Strolz, 
Sporthaus Strolz, Lech am Arl-
berg

Mitbenützung 
Gestattet der Vermieter dem Mie-
ter die Mitbenützung weiterer 
Räume oder Flächen ist im Zwei-
fel von einer schlüssigen Ausdeh-
nung des Gebrauchsrechtes aus-
zugehen. Eine einseitige Rück-
nahme durch den Vermieter ist 
nur noch schwer möglich. Allen 
Vermietern ist daher dringend 
angeraten, die Widerrufsmög-
lichkeit solche Ausdehnungen 
schriftlich zu regeln. 

http://vorarlberg.vol.at
http://www.rechtsanwaelte-vorarlberg.at
Hier finden Sie uns im Internet.

Umtausch und GewährleistungA B C  des Rechts

Rechtsanwälte informieren:
Patientenverfügungsregister

Seit Juni 2006 ist das Patientenverfügungsge-
setz in Kraft. Es ermöglicht Patienten bestimm-
te Behandlungsformen abzulehnen. Voraus-
setzung ist eine entsprechende ärztliche und 
rechtliche Aufklärung.  Ganz entscheidend ist 
jedoch, dass die Patientenverfügung im Ernst-
fall auch möglichst rasch aufgefunden werden 
kann. Ansonsten ist sie völlig nutzlos. 

Die österreichischen Rechtsanwälte haben 
als bisher einzige Institution ein Register er-
richtet. Dieses ist den Krankenanstalten jeder-
zeit kostenlos über Internet zugänglich. Seit 
Anfang Dezember dieses Jahres besteht nun 
zusätzlich die Möglichkeit, die Verfügung ein-
zuscannen, sodass die abfragenden Kranken-
häuser auch sofort den Inhalt der Verfügung 
kennen und sich danach richten können. Wen-
den Sie sich um Hilfe und Beratung an einen 
Rechtsanwalt Ihres Vertrauens.

Im Fall eines Mangels währt die Freude über die Gaben vom Christkind nur kurz.         (Foto: VN)

Ware zu reparieren oder aus-
zutauschen. Dies unabhängig 
davon, ob der Mangel bereits 
zum Zeitpunkt des Kaufes vor-
handen war oder erst inner-
halb der Garantiefrist aufge-
treten ist. Achtung: Mündliche 
Garantiezusagen sind schwer 
zu beweisen!

Gewährleistung
Der Gewährleistungsan-

spruch ist im Gegensatz zum 
Umtauschrecht und der Ga-
rantie bereits im Gesetz gere-
gelt. Der Händler kann gegen-

über einem Konsumenten den 
Gewährleistungsanspruch 
auch nicht ausschließen. Die 
Gewährleistungsfrist für be-
wegliche Sachen beträgt zwei 
Jahre, für unbewegliche Sa-
chen drei Jahre. 

Bei Gebrauchtwaren be-
steht die Möglichkeit einer 
Einschränkung auf  ein Jahr. 
Voraussetzung für die Gewähr-
leistung ist, dass der Mangel 
zum Zeitpunkt des Kaufes be-
reits vorhanden war. Dies ist 
oft schwer zu beweisen. Das 
neue Gewährleistungsrecht 

sieht daher vor, dass bei Auf-
treten eines Mangels inner-
halb von sechs Monaten ab
dem Kauf  nicht der Kunde zu
beweisen hat, dass der Mangel
zum Zeitpunkt des Kaufes be-
reits vorhanden war, sondern
die Beweispflicht der Mängel-
freiheit den Händler trifft. Es
handelt sich um eine wesent-
liche Erleichterung für den
Kunden. Ihm steht vorrangig
ein Anspruch auf  Austausch
und Verbesserung, nötigen-
falls auch auf  Preisminderung
oder Vertragsaufhebung zu. 

I H R E  S P E Z I A L I S T E N  I N  S A C H E N  R E C H T :  V O R A R L B E R G E R  R E C H T S A N W Ä L T E  S T E L L E N  S I C H  V O R

Eine Garantie-
zusage des Ver-
käufers schützt den 
Kunden besser als 
die gesetzliche Ge-
währleistung!

DR. MICHAEL KRAMER, 
RECHTSANWALT IN FELDKIRCH 


